
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/13 90/03/0038
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1991
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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Vorschreibung von Au4agen durch die Verweisung auf die Verhandlungsschrift und auf die Gutachten von

Sachverständigen entspricht jedenfalls dann nicht dem Bestimmtheitserfordernis des § 59 Abs 1 AVG, wenn der Inhalt

der solcherart vorgeschriebenen Au4agen aus den dem Bescheid angeschlossenen Beilagen nicht EINDEUTIG zu

entnehmen ist

(Hinweis E 24.5.1989, 88/03/0135).
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